
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 02 | 2022

Seit Einführung der Abgeltungsteuer ist 
der Abzug der tatsächlich entstandenen 
Werbungskosten für private Kapitaler-
träge ausgeschlossen. Das Gesetz ge-
stattet nur noch den Abzug des Sparer-
Pauschbetrags von 801 EUR (1.602 EUR 
bei Zusammenveranlagung). Der Spa-
rer-Pauschbetrag soll nun mit Wirkung 

Daten für den Monat  
März 2022

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.3.2022
•	 ESt, KSt = 10.3.2022

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 14.3.2022
•	 ESt, KSt = 14.3.2022

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/2022 = 29.3.2022

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/20 5/21 8/21 12/21
- 0,7 % + 2,4 % + 3,4 % + 5,7 %

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerpläne der neuen Bundesregierung: Das steht 
im Koalitionsvertrag! 

|  Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung beinhaltet auf über 170 Seiten 
auch steuerliche Änderungsvorhaben. Neben bereits konkreten Aspekten (z. B. die 
Erhöhung des Sparer-Pauschbetrags) finden sich auch viele Absichtserklärungen. 
So viel vorweg: Eine „große“ Steuerreform ist offensichtlich nicht geplant.  |

In der Planung ist eine Investitionsprä-
mie für Klimaschutz und digitale Wirt-
schaftsgüter. Diese soll es in den Jah-
ren 2022 und 2023 ermöglichen, einen 
Anteil der Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten der im jeweiligen Jahr ange-
schafften oder hergestellten Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, die 
in besonderer Weise diesen Zwecken 
dienen, vom steuerlichen Gewinn abzu-
ziehen („Superabschreibung“).

Die erweiterte Verlustverrechnung bei 
der Einkommensteuer soll zeitlich bis 
Ende 2023 verlängert werden. Zudem 
soll der Verlustrücktrag auf die zwei 
unmittelbar vorangegangenen Veranla-
gungszeiträume ausgeweitet werden. 
Bislang ist lediglich ein Rücktrag in das 
Vorjahr möglich.

Nicht zuletzt wegen der Coronapande-
mie hat der Gesetzgeber für 2020 und 
2021 eine Homeoffice-Pauschale einge-

führt: Liegt kein häusliches Arbeitszim-
mer vor oder wird auf einen Abzug der 
Aufwendungen verzichtet, kann der 
Steuerpflichtige für jeden Kalendertag, 
an dem er seine betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung ausübt und keine 
außerhalb der häuslichen Wohnung be-
legene Betätigungsstätte aufsucht, ei-
nen Betrag von 5 EUR abziehen. Im Ka-
lenderjahr sind allerdings höchstens 
600 EUR abzugsfähig. Diese Regelung 
soll bis Ende 2022 verlängert und eva-
luiert werden.

Der Ausbildungsfreibetrag soll von der-
zeit 924 EUR auf 1.200 EUR erhöht wer-
den. Er wird nach § 33a Abs. 2 S. 1 Ein-
kommensteuergesetz gewährt, wenn 
ein volljähriges Kind, für das Anspruch 
auf Kindergeld oder auf einen Kinder-
freibetrag besteht, sich in einer Berufs-
ausbildung befindet und auswärtig un-
tergebracht ist.

Ihre 
Steuer-News im
Februar 2022
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ab 1.1.2023 auf 1.000 EUR (2.000 EUR 
bei Zusammenveranlagung) erhöht 
werden.

Schrittweise bis 2025 sind immer grö-
ßere Anteile der Rentenversicherungs-
beiträge von der Steuer absetzbar (in 
2021 sind es 92 %). Ab 2025 sind dann 
sämtliche Altersvorsorgeaufwendun-
gen ungekürzt als Sonderausgaben ab-
ziehbar. Den Vollabzug will die Bundes-
regierung nun vorziehen (ab 2023). 

Beachten Sie  |  Darüber hinaus soll 
der steuerpflichtige Rentenanteil ab 
2023 nur noch um einen halben Pro-
zentpunkt steigen. Eine Vollbesteue-
rung der Renten würde damit erst ab 
2060 erreicht.

Ehegatten, die beide unbeschränkt 
steuerpflichtig sind, nicht dauernd ge-
trennt leben und beide Arbeitslohn be-
ziehen, können für den Lohnsteuerab-
zug wählen, ob sie beide in die Steuer-
klasse IV eingeordnet werden wollen 
oder ob einer von ihnen (der Höherver-
dienende) nach Steuerklasse III und der 
andere nach Steuerklasse V besteuert 
werden will. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, die Steuerklassenkombination 
IV/IV mit Faktor zu wählen. 

Im Koalitionsvertrag heißt es: „Im Zuge 
einer verbesserten digitalen Interaktion 
zwischen Steuerpflichtigen und Finanz-
verwaltung werden wir die Kombination 
aus den Steuerklassen III und V in das 
Faktorverfahren der Steuerklasse IV 

überführen ...“ Mit anderen Worten: Die 
Steuerklassenkombination III und V soll 
abgeschafft werden.

MERKE  |  Die während des Jahres ein-
behaltene Lohnsteuer besagt noch 
nichts über die Höhe der Jahressteuer-
schuld. Denn die vom Arbeitslohn ein-
behaltenen Lohnsteuerbeträge stellen 
grundsätzlich nur Vorauszahlungen auf 
die endgültige Jahressteuerschuld dar.

Darüber hinaus enthält der Koalitions-
vertrag zahlreiche Vorhaben, 

•• die einerseits schon recht be-
stimmt sind (z. B. Anhebung der 
Steuerfreiheit des Pflegebonus auf 
3.000 EUR und Erhöhung der linea-
ren Abschreibung für den Neubau 
von Wohnungen von zwei auf drei 
Prozent) und 

•• andererseits recht vage daher-
kommen. Beispiel: „Wir wollen das 
Steuersystem für Menschen und 
Unternehmen einfacher machen. 
Dazu wollen wir die Digitalisierung 
und Entbürokratisierung der Steu-
erverwaltung vorantreiben.“

In den nächsten Wochen wird die Bun-
desregierung die „Gesetzesmaschine-
rie“ anwerfen. Man darf gespannt sein, 
was schlussendlich wie umgesetzt wird. 

Quelle  |  Mehr Fortschritt wagen – Bündnis 
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit;  
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

Für Unternehmer

Ab 2022 beträgt die pauschale Umsatzsteuer  
der Landwirte 9,5 % 

|  Der Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für die vereinfachte Besteuerung pau-
schalierender land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sinkt ab 2022 von 10,7 auf 
9,5 %. Daraus kann insbesondere für Betriebe mit erheblichen Investitionen eine 
(deutliche) steuerliche Mehrbelastung resultieren.  |

Hintergrund

Die Pauschalierungsmöglichkeit kön-
nen Betriebe bis zu einem Jahresum-
satz von 600.000 EUR nutzen (§ 24 Um-
satzsteuergesetz). Das Jahressteuer-
gesetz 2020 regelt, dass die Höhe der 
Vorsteuerbelastung der pauschalieren-
den Landwirte jährlich anhand aktueller 
statistischer Daten überprüft werden 
muss – sie ist ein wichtiges Kriterium für 
die Festlegung der Durchschnittssätze.

Nach Angaben der Bundesregierung 
wäre der Durchschnittssatz von 10,7 % 
ab 2022 nicht mehr zulässig, weil er 
gegen die EU-Richtlinie über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ver-
stoßen würde.

Quelle  |  Gesetz zur Umsetzung unionsrecht-
licher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht, BGBl I 
2021, S. 5250; 1014. Sitzung des Bundesrats 
vom 17.12.2021, BundesratKOMPAKT, TOP 2, 
Änderungen bei Steuer für landwirtschaftli-
che Betriebe

Für Unternehmer

Entscheidung  
zum Vorsteuerabzug  
bei unentgeltlicher 
Zuwendung

|  Der Bundesfinanzhof hat über den 
Vorsteuerabzug aus der Ausbaumaß-
nahme an einer öffentlichen Straße ent-
schieden, die nach der Fertigstellung 
unentgeltlich an die Gemeinde überlas-
sen wurde.  |

Zuletzt hatte der Bundesfinanzhof einen 
solchen Fall in 2011 entschieden. Da-
nach war der Unternehmer, der bereits 
bei Bezug von Eingangsleistungen be-
absichtigt, die Leistungen ausschließlich 
und unmittelbar für eine unentgeltliche 
Entnahme zu verwenden, nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt. Wegen der in 
der Zwischenzeit ergangenen Recht-
sprechung zweifelte der Bundesfinanz-
hof jedoch an seiner Ansicht und rief den 
Europäischen Gerichtshof an. Dieser 
entschied, dass dem Steuerpflichtigen 
auf der Eingangsseite der Vorsteuerab-
zug zusteht, während auf der Ausgangs-
seite keine Besteuerung einer unent-
geltlichen Wertabgabe erfolgt. 

◼◼ Auszug aus dem 1. Leitsatz  
    der Entscheidung

„Ein Steuerpflichtiger (hat) ein Recht 
auf Abzug der Vorsteuer ..., wenn diese 
Straße sowohl von diesem Steuer-
pflichtigen im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit als auch von der 
Öffentlichkeit benutzt wird, soweit diese 
Ausbauarbeiten nicht über das hinaus-
gingen, was erforderlich war, um die-
sem Steuerpflichtigen zu ermöglichen, 
seine wirtschaftliche Tätigkeit auszu-
üben, und ihre Kosten im Preis der von 
diesem Steuerpflichtigen getätigten 
Ausgangsumsätze enthalten sind.“

Dieser Rechtsprechung schloss sich 
der Bundesfinanzhof nun an. Er machte 
deutlich, dass auch ein mittelbarer Zu-
sammenhang zwischen Eingangs- und 
Ausgangsleistung für den Vorsteuerab-
zug ausreichend ist. Zudem ist eine Be-
steuerung der unentgeltlichen Wertab-
gabe nur in den Fällen durchzuführen, 
in denen ein unversteuerter Letztver-
brauch droht. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 16.12.2020, Az. XI R 
26/20 (XI R 28/17), unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 222374; EuGH-Urteil vom 16.9.2020, Rs. 
C-528/19; BFH-Urteil vom 13.1.2011, Az. V R 
12/08
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Für Unternehmer

Steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung zum 
Investitionsabzugsbetrag bei Betriebsaufgabe

|  Wird ein Investitionsabzugsbetrag (IAB) geltend gemacht, kann es passieren, 
dass das Finanzamt diesen Abzugsbetrag nachträglich versagt. Häufiger Grund: 
Das Wirtschaftsgut wird nicht bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahrs in einer inländischen Betriebs-
stätte des Betriebs betrieblich genutzt. Umso erfreulicher ist eine aktuelle Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs zur Erfüllung der Nutzungsvoraussetzungen in 
Fällen der Betriebsaufgabe.  |

Hintergrund

Für die künftige Anschaffung/Herstel-
lung von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens kann ein IAB von bis zu  
50 % der voraussichtlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten ge-
winnmindernd geltend gemacht wer-
den. Durch den Steuerstundungseffekt 
soll die Liquidität kleinerer und mittlerer 
Betriebe verbessert werden.

Das Wirtschaftsgut muss mindestens 
bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr 
der Anschaffung oder Herstellung fol-
genden Wirtschaftsjahrs vermietet oder 
in einer inländischen Betriebsstätte des 
Betriebs fast ausschließlich betrieblich 
genutzt werden. Werden diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt, dann ändert 
das Finanzamt den Steuerbescheid des 
Abzugsjahrs und versagt den IAB rück-
wirkend.

Entscheidung zur  
Betriebsaufgabe

Nach Ansicht der Finanzverwaltung 
liegt eine schädliche Verwendung ins-
besondere dann vor, wenn das Wirt-
schaftsgut vor dem Ende des dem Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung folgenden Wirtschaftsjahrs 

•• aus dem begünstigten Betrieb aus-
scheidet, 

•• dort nicht mehr zu mindestens 90 % 
betrieblich genutzt wird oder 

•• der Betrieb veräußert oder aufge-
geben wird.

In den Fällen einer Betriebsaufgabe hat 
der Bundesfinanzhof nun eine andere 
Ansicht vertreten: Wird der Betrieb im 
Jahr nach der Anschaffung oder Her-
stellung des Wirtschaftsguts aufgege-
ben, muss das Wirtschaftsgut nicht für 
einen vollen Zwölf-Monats-Zeitraum 
nach dem Wirtschaftsjahr seiner An-
schaffung oder Herstellung betrieblich 
genutzt werden, sondern nur während 
des mit der Betriebsaufgabe endenden 
Rumpfwirtschaftsjahrs. 

Für die Definition „Wirtschaftsjahr“ hat 
der Bundesfinanzhof auf § 8b der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverord-
nung zurückgegriffen. Danach umfasst 
das Wirtschaftsjahr zwar einen Zeit-
raum von zwölf Monaten. Es darf aber in 
bestimmten Fällen auch einen Zeitraum 
von weniger als zwölf Monaten umfas-
sen (Rumpfwirtschaftsjahr). Und hier-
unter fällt auch die Betriebsaufgabe.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 28.7.2021, Az. X R 
30/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 225545; 
BMF-Schreiben vom 20.3.2017, Az. IV C 6 - S 
2139-b/07/10002-02

Für alle Steuerpflichtigen

Zensus 2022: Steuerfreie Aufwandsentschädigungen

|  2022 findet bundesweit die Zählung der Bevölkerung sowie von Gebäuden und 
Wohnungen statt. Der sogenannte „Zensus“ ist alle zehn Jahre vorzunehmen (zuletzt 
2011), wurde jedoch pandemiebedingt von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Zur 
Durchführung werden ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die stich-
probenhafte Haushaltsbefragungen vornehmen. Sie erhalten nach dem Gesetz zur 
Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022) für ihre Tätigkeit eine Aufwands-
entschädigung zuzüglich entstandener Fahrtkosten. Nach § 20 Abs. 3 ZensG 2022 un-
terliegen diese Zahlungen nicht der Einkommensbesteuerung (Quelle: Bayerisches 
Landesamt für Steuern vom 3.9.2021, Az. S 2113.1.1-2/3 St36).  |

Für Vermieter

Verbilligte Vermietung 
aufwendig gestalteter 
Wohngebäude an  
Angehörige besser 
vermeiden

|  Die verbilligte Vermietung einer Woh-
nung zu Wohnzwecken ist unschädlich 
bzw. gilt als vollentgeltlich, wenn das 
Entgelt mindestens 66 % der ortsübli-
chen Miete beträgt. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg hat das bei einer 
Vermietung eines aufwendig gestalte-
ten Wohngebäudes allerdings jüngst 
anders gesehen und eine Totalüber-
schussprognose gefordert.  |

Beachten Sie  |  Gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts Baden-Würt-
temberg ist inzwischen die Revision 
anhängig. Somit kann der Bundesfi-
nanzhof nun klären, ob bei einer Ver-
mietung mit mindestens 66 % der orts-
üblichen Miete eine Totalüberschuss-
prognose erforderlich ist, wenn es sich 
um ein aufwendig gestaltetes Wohnge-
bäude (im konkreten Streitfall: Einfa-
milienhaus mit weit über 250 qm 
Wohnfläche) handelt.

Hintergrund und gesetzliche  
Regelung ab 2021

Bei einer verbilligten Überlassung einer 
Wohnung zu Wohnzwecken (z. B. an An-
gehörige) ist eine Entgeltlichkeitsgrenze 
einzuhalten, um den vollen Werbungs-
kostenabzug zu sichern. Beträgt das 
Entgelt mindestens 66 % der ortsübli-
chen Miete, ist diese Grenze erfüllt.

MERKE  |  Seit 2021 ist ein voller Wer-
bungskostenabzug aber auch bei ei-
nem geringeren Entgelt möglich: Be-
trägt es 50 % und mehr, jedoch weni-
ger als 66 % der ortsüblichen Miete, 
ist eine Totalüberschussprognoseprü-
fung vorzunehmen. Fällt diese positiv 
aus, ist Einkunftserzielungsabsicht zu 
unterstellen und der volle Werbungs-
kostenabzug ist möglich. Anderenfalls 
ist von einer Einkunftserzielungsab-
sicht nur für den entgeltlich vermiete-
ten Teil auszugehen und die Kosten 
sind aufzuteilen.

Quelle  |  FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
22.1.2021, Az. 5 K 1938/19, Rev. BFH: Az. IX R 
17/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 226476
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim:  
Verzögerter Einzug muss nicht schädlich sein

|  Unter gewissen Voraussetzungen können Familienheime vererbt werden, ohne 
dass Erbschaftsteuer anfällt. Eine Voraussetzung ist, dass der Erwerber die Woh-
nung unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem 
Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof nun näher befasst.  |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Wohnimmobilie kann 
erbschaftsteuerfrei vererbt werden, 
wenn das Familienheim vom Ehegatten 
bzw. eingetragenen Lebenspartner 
weitere zehn Jahre lang bewohnt wird. 
Erben Kinder oder Enkel (verstorbener 
Kinder), ist darüber hinaus zu beach-
ten, dass die Steuerbefreiung auf eine 
Wohnfläche von 200 qm begrenzt ist. 
Wird die Grenze überschritten, unter-
liegt der übersteigende Teil der Erb-
schaftsteuer.

Der Erwerber muss die Wohnung un-
verzüglich, d. h., ohne schuldhaftes Zö-
gern, zur Selbstnutzung für eigene 
Wohnzwecke bestimmen. Angemessen 
ist regelmäßig ein Zeitraum von sechs 
Monaten nach dem Erbfall.

Verzögert sich der Einzug wegen Reno-
vierungsarbeiten, ist das dem Erwer-
ber nicht anzulasten, wenn er die Arbei-
ten unverzüglich in Auftrag gibt, die 
Handwerker sie aber aus Gründen, die 

der Erwerber nicht zu vertreten hat 
(beispielsweise viele Aufträge), nicht 
rechtzeitig ausführen können.

Ein weiteres Indiz für die unverzügliche 
Bestimmung zur Selbstnutzung ist die 
zeitnahe Räumung bzw. Entrümpelung 
der Wohnung. Verzögert sich der Einzug 
hingegen, weil zunächst ein gravieren-
der Mangel beseitigt werden muss, ist 
eine spätere Entrümpelung der Woh-
nung unschädlich, wenn sie nicht ihrer-
seits zu einem verzögerten Einzug führt. 

MERKE  |  Der Erbe muss keine be-
schleunigenden und möglicherweise 
kostenintensiveren Maßnahmen zur 
Renovierung und Schadensbeseitigung 
ergreifen, nur um die Sechs-Monats-
Frist einzuhalten. Dieser Maßstab, den 
die Vorinstanz (Finanzgericht Münster) 
angelegt hat, ist nach Ansicht des Bun-
desfinanzhofs zu streng.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 6.5.2021, Az. II R 
46/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 226044

Für Arbeitgeber

Betriebliche Altersversorgung: Arbeitgeberzuschuss 
für Altverträge ab 2022 beachten

|  Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz aus 2017 wurden zur betrieblichen 
Altersversorgung Neuregelungen verabschiedet, die den Abschluss einer be-
trieblichen Altersversorgung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber interessanter 
machen sollten. Eine schon fast in Vergessenheit geratene Übergangsregelung 
ist Ende 2021 ausgelaufen, sodass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Altverträge ab 2022 ändern.  |

Arbeitgeber müssen 15 % des umge-
wandelten Entgelts zusätzlich als Ar-
beitgeberzuschuss an den Pensions-
fonds, die Pensionskasse oder die Di-
rektversicherung weiterleiten, soweit sie 
durch die Entgeltumwandlung Sozial-
versicherungsbeiträge einsparen. Dies 
ist in § 1a Abs. 1a des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersver-
sorgung (BetrAVG) geregelt.

Beachten Sie  |  Die Zuschusspflicht 
betraf bisher nur Neuverträge ab dem 
1.1.2019. Mit Wirkung ab 2022 ist sie 
auch für Verträge, die vor 2019 abge-
schlossen wurden, zu beachten.

Quelle  |  Gesetz zur Stärkung der betriebli-
chen Altersversorgung und zur Änderung an-
derer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsge-
setz) vom 17.8.2017, BGBl I 2017, S. 3214

Für Kapitalanleger

Optionsgeschäfte:  
Zu- und Abflussprinzip 
bei Vereinnahmung einer 
Stillhalterprämie  
und Zahlung der  
Glattstellungsprämie

|  Seit Einführung der Abgeltungsteuer 
(ab 2009) sind bei Stillhaltergeschäften 
mit periodenüberschreitendem Zu- und 
Abfluss die erhaltenen Stillhalterprä-
mien bei ihrem Zufluss zu versteuern. 
Aufwendungen für Glattstellungsge-
schäfte sind hingegen grundsätzlich 
erst im Zeitpunkt ihres Abflusses zu be-
rücksichtigen. Das hat das Finanzge-
richt München entschieden.  |

§ 20 Abs. 1 Nr. 11 Einkommensteuerge-
setz (EStG) ordnet eine „getrennte“ Be-
steuerung der Stillhalterprämie und 
der Glattstellungsgeschäfte an, ohne 
den Barausgleich zu regeln. Die Vor-
schrift bietet keine Grundlage, um von 
den allgemeinen Grundsätzen abzuwei-
chen, in welchem Zeitpunkt Zu- und Ab-
flüsse zu berücksichtigen sind.

Eine Glattstellung liegt vor, wenn der 
Stillhalter eine Option der gleichen Art 
unter Closing-Vermerk kauft, wie er sie 
zuvor verkauft hat. Eine echte (been-
dende) Glattstellung ist gegeben, wenn 
das Glattstellungsgeschäft ein betrags- 
und fristenkongruentes Gegengeschäft 
ist, mit dem der Stillhalter seine Ver-
pflichtung aus der Option zum Erlöschen 
bringt. Hierzu erwirbt der Stillhalter ge-
nau die Option, die er zuvor einem ande-
ren eingeräumt hat, und macht durch 
den Glattstellungsvermerk (Closing-
Order) eine Aufrechnung geltend. 

Beachten Sie  |  Ob Gegengeschäfte  
ohne einen Glattstellungsvermerk als 
gegenläufige Geschäfte unter § 20 Abs. 1 
Nr. 11 EStG fallen, konnte das Finanzge-
richt offenlassen.
Quelle  |  FG München, Urteil vom 28.9.2021, 
Az. 6 K 1458/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
226477


